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*            ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

· 1.1 Produktidentifikator 

· Handelsname:  Matox   (W-2780) 
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches: 
Pflanzenschutzmittel 

Rodenzid: Gaserzeugende Patronen zur Bekämpfung von Feldmäusen. 
 

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

· Hersteller/Lieferant: 
Matox AG 
Hohfuhrenweg 14 

CH-3250 Lyss 
Tel. + 41 (0)32 384 01 86 

· Auskunftgebender Bereich: 
E-Mail: 'info@hauriag-maegenwil.ch' 

Tel.-Nr.+ 41 (0)62 896 12 65 
· 1.4 Notrufnummer: 

Tox Info Suisse 

Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich 

CH-Notfallnummer : 145(24h) 
Auskunft: + 41 44 251 66 66 

 
 

*            ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 
GHS03 Flamme über einem Kreis 

 

 
Ox. Liq. 2  H272  Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 

 

· 2.2 Kennzeichnungselemente 

· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 

· Gefahrenpiktogramme 
 
 
 

 
GHS03 

 
· Signalwort Gefahr 

· Gefahrenhinweise 
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 

Entwickelt bei der Verbrennung giftige Gase. 
· Sicherheitshinweise 

P101            Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102            Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P260            Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P270            Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

P401            Gemäß örtlicher/regionaler/nationaler/internationaler Vorschrift lagern. 
P420            Von Lebensmitteln getrennt lagern. 
P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten. 
SP1   Mittel und/oder dessen Behälter nicht  in Gewässer gelangen lassen.[Ausbringungsgeräte nicht in 

unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässer reinigen / Indirekte Einträge über Hof- und Strassenabläufe 
verbinden) 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Handelsname: Matox 
 

(Fortsetzung von Seite 1) 

SPo3 Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelne Flächen sofort verlassen. 

Nur im Freien verwenden! 
Jeden Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Kann zu Gesundheitsschäden führen. 

· Zusätzliche Angaben: 
Produktkategorie gemäss SprengstoffV: P3: Pyrotechnische Gegenstände zu gewerblichen Zwecken. 

· 2.3 Sonstige Gefahren 
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar. 

 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

 

· Gefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 7757-79-1 

EINECS: 231-818-8 
Kaliumnitrat Ox. Sol. 2, H272 25-50% 

CAS: 7704-34-9 

EINECS: 231-722-6 
Indexnummer: 016-094-00-1 

Schwefel Skin Irrit. 2, H315 25-50% 

· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 
 
 

*            ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

· Allgemeine Hinweise: 
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 

48 Stunden nach einem Unfall. 
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
Bei Vergiftungsverdacht Arbeiten sofort abbrechen und ärztliche HIlfe aufsuchen. 

· Nach Einatmen: 
Personen, die bei einem Brand entwickelte Gase eingeatmet haben, zeigen nicht unbedingt sofort 

Vergiftungssymbole. Betroffene Person ruhig lagern und Arzt verständigen. 
· Nach Hautkontakt: 

Bei Verbrennungen  betroffene Hautstellen sofort und solange wie möglich mit kaltem Wasser kühlen. Sofort 

ärztliche Hilfe erforderlich. 
· Nach Augenkontakt: 

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren. 

· Nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett zeigen. 

· Hinweise für den Arzt: 
· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung. 

 
 

*            ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

· 5.1 Löschmittel 

· Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem 

Schaum bekämpfen. 
· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 

· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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Handelsname: Matox 
 
 

Stickoxide (NOx) 
Schwefeldioxid (SO2) 
Kohlenmonoxid (CO) 

· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
· Besondere Schutzausrüstung: 

Vollschutzanzug tragen. 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
· Weitere Angaben 

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden. 

 
 

*            ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren 
Zündquellen fernhalten. 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. 

Verschüttetes Gut unter Vermeidung vom Staubbildung mechanisch aufnehmen oder aufsaugen. 
· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
 
 

*            ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Einatmen der Dämpfe/Nebel/Gas vermeiden. 
Staubbildung vermeiden. 

Das Mittel darf nur im Freien angewendet werden. 

Die Patrone immer erst im Freien anzünden, beim Anzünden von Gesicht und Körper weghalten. 
Gase möglichst meiden, da diese in einem abgeschlossenen Raum auch für Menschen giftig sind. 

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 

Atemschutzgeräte bereithalten. 
 

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

· Lagerung: 
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalgebinde aufbewahren. 

· Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

Vor Frost schützen. 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

Für Kinder und Haustiere unzugänglich lagern. 
Vor Feuchtigkeit schützen. 

· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

 (Fortsetzung auf Seite 4) 
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Handelsname: Matox 
 

(Fortsetzung von Seite 3) 

 
*             ABSCHNITT  8 :  Beg r enzung  und  Über wachung  d e r  Ex posi tio n/Pe rsö nlic he  

Schutzausrüstungen 
 

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 
 

· 8.1 Zu überwachende Parameter 
 

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

7757-79-1 Kaliumnitrat 

MAK (Europäische Union) Langzeitwert: 200 mg/m³, 300 ml/m³ 

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

· Persönliche Schutzausrüstung: 
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
· Atemschutz: Nicht erforderlich. 
· Handschutz: 

Nicht erforderlich. 

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung 
sein. 
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / 

das Chemikaliengemisch abgegeben werden. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation. 

Handschuhe aus Leder 
· Handschuhmaterial 

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine 

Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht 
vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

· Augenschutz: Nicht erforderlich. 
· Körperschutz: Keine spezielle  Arbeitskleidung erforderlich. 

 
 

*            ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

· Allgemeine Angaben 
· Aussehen: 

Form:                                                          Gaserzeugende Patrone in Form eines Kegels. 

Farbe:                                                          Grau 
· Geruch:                                                          Schwefelartig 
· Geruchsschwelle:                                           Nicht bestimmt. 

· pH-Wert:                                                        Nicht anwendbar. 

· Zustandsänderung 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:                 Nicht bestimmt. 
Siedepunkt/Siedebereich:                           Nicht bestimmt. 

· Flammpunkt:                                                 Nicht anwendbar. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 



Seite: 5 /8 Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 

 

Version: 9.2 Druckdatum: 17.11.2015 überarbeitet am: 20.01.2021
  

41.0 

 

 

 

Handelsname: Matox 
 

(Fortsetzung von Seite 4) 
 

· Entzündlichkeit (fest, gasförmig):                Das Produkt ist brennbar. 

· Zündtemperatur:                                           260 °C (DIN 51794) 

· Zersetzungstemperatur:                                Nicht bestimmt. 

· Selbstentzündlichkeit:                                   Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

· Explosionsgefahr:                                         Nicht bestimmt. 

· Explosionsgrenzen: 

Untere:                                                        Nicht bestimmt. 

Obere:                                                          Nicht bestimmt. 

· Dampfdruck:                                                  Nicht anwendbar. 

· Dichte:                                                            Nicht bestimmt. 

· Relative Dichte                                               Nicht bestimmt. 
· Dampfdichte                                                   Nicht anwendbar. 
· Verdampfungsgeschwindigkeit                     Nicht anwendbar. 

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 

Wasser:                                                        Nicht bestimmt. 
Nicht anwendbar. 

· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 

· Viskosität: 

Dynamisch:                                                 Nicht anwendbar. 
Nicht bestimmt. 

Kinematisch:                                               Nicht anwendbar. 
Nicht bestimmt. 

· Lösemittelgehalt: 

Organische Lösemittel:                              0,0 % 

Festkörpergehalt:                                       100,0 % 

· 9.2 Sonstige Angaben                                    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

 
*            ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

 

· 10.1 Reaktivität 

· 10.2 Chemische Stabilität 
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Vor Hitze- und Zündquellen fernhalten. 

Vor Feuchtigkeit schützen. 
· 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Die sachgemässe Anwendung des Produktes bedingt das Abbrennen der Patrone. Die dabei entstehenden 

Gase sind Stickoxide, Schwefeloxide  und Kohlenmonoxid. 
 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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(Fortsetzung von Seite 5) 

 
*            ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

 

· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
· Akute Toxizität 

 

· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

Matox 

Oral LD50 >2000 mg/kg (Ratte) 

· Primäre Reizwirkung: 
· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Keine Reizwirkung. 
· Schwere Augenschädigung/-reizung Keine Reizwirkung. 
· Sensibilisierung der Atemwege/Haut Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
· Zusätzliche toxikologische Hinweise: 

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für 

Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: 
 
 

*            ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

· 12.1 Toxizität 

· Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
· Weitere ökologische Hinweise: 
· Allgemeine Hinweise: 

Wassergefährdungsklasse (Deutsche Gesetzgebung) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

gelangen lassen. 
· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
· PBT: Nicht anwendbar. 
· vPvB: Nicht anwendbar. 
· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 

*            ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

· Empfehlung: 
Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen. 

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. 

· Europäisches Abfallverzeichnis 

02 01 08*  Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten 

· CH-Abfallverzeichnis VEVA-Code 

02 01 08(S): Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten 
 

· Ungereinigte Verpackungen: 

· Empfehlung: 
Vollständig  entleerte(r) Verpackung/Behälter/Dose mit dem Siedlungsabfall entsorgen. 

Teilentleerte(r) Verpackung/Behälter/Dose der Verkaufsstelle zurückgeben oder der Sammelstelle für 

Sonderabfälle übergegeben. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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Handelsname: Matox 
 

(Fortsetzung von Seite 6) 

 
*            ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 

· 14.1 UN-Nummer 

· ADR, IMDG, IATA                                                      UN0432 

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

· ADR                                                                              0 4 3 2  PYR O TE CHNI S C H E  GEGE NS T Ä NDE  f ü r 
technische Zwecke 

· IMDG, IATA                                                                ARTICLES, PYROTECHNIC, for technical purposes 

· 14.3 Transportgefahrenklassen 
 

· ADR, IMDG, IATA 
 
 
 
 
 

· Klasse                                                                            1.4 

· Gefahrzettel                                                                  1.4S 

· 14.4 Verpackungsgruppe 

· ADR                                                                              - 

· 14.5 Umweltgefahren: 

· Marine pollutant:                                                         Nein 

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 

Verwender                                                                     Nicht anwendbar. 

· EMS-Nummer:                                                             F-A,S-Q 

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 

MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC- 
Code                                                                              Nicht anwendbar. 

· Transport/weitere Angaben: 

· ADR 

· Begrenzte Menge (LQ)                                                 0 
· Freigestellte Mengen (EQ)                                          UNTERLIEGT NICHT DEN VORSCHRIFTEN DES 

ADR 
· Beförderungskategorie                                                4 
· Tunnelbeschränkungscode                                          E 

· UN "Model Regulation":                                            UN0432, PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für 
technische Zwecke, 1.4S 

 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch 
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
· Gefahrenpiktogramme 

 
 
 

 
GHS03 

 

· Signalwort Gefahr  
(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Handelsname: Matox 
 
 

· Gefahrenhinweise 
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 

· Sicherheitshinweise 

(Fortsetzung von Seite 7) 

P101            Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102            Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P260            Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P270            Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P401            Gemäß örtlicher/regionaler/nationaler/internationaler Vorschrift lagern. 
P420            Von Lebensmitteln getrennt lagern. 
P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 
 

*            ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

 

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit 

· Ansprechpartner: Hr. Mader 
· Abkürzungen und Akronyme: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
Ox. Liq. 2: Oxidising Liquids, Hazard Category 2 
Ox. Sol. 2: Oxidising Solids, Hazard Category 2 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert 
 


